
örtlichen Volksvertretungen auszuschrei
ben und den Wahltermin zu bestimmen;

— die Wahlkommission der Republik zu 
bilden und einen Bericht über die Erfül
lung ihrer Aufgaben entgegenzuneh
men;

— die Wahlkreise und die Zahl der in ihnen 
zu wählenden Abgeordneten für die Wahl 
zur Volkskammer zu bestimmen;

— einheitliche Rahmenfestlegungen über die 
Zahl der in die örtlichen Volksvertretun
gen zu wählenden Abgeordneten zu 
treffen und

— in Durchführung des Wahlgesetzes erfor
derliche Beschlüsse zu fassen.
Bei den Wahlen zu den örtlichen Volks

vertretungen nehmen die Bezirkstage, Kreis
tage, Stadtverordnetenversammlungen, 
Stadtbezirksversammlungen und Gemeinde
vertretungen selbst die Befugnis wahr, über 
die wichtigsten rechtlichen Grundlagen zur 
Vorbereitung der Wahlen in ihrem Territo
rium zu beschließen.

Es gehört entsprechend dem Wahlgesetz 
zu ihren Aufgaben,
— die Anzahl der für die neue Volksvertre

tung zu wählenden Abgeordneten auf der 
Grundlage der Rahmenfestlegungen des 
Staatsrates zu bestimmen;

— unter Berücksichtigung der Bevölkerungs
zahl die Wahlkreise und die Zahl der in 
den einzelnen Wahlkreisen zu wählenden 
Abgeordneten für die örtlichen Volks
vertretungen festzulegen und

— durch ihre Räte die organisatorische Vor
bereitung der Wahlen zu unterstützen. 
Die Volksvertretungen erfüllen ihre Auf

gaben in der Wahlbewegung in hohem Maße 
durch das Wirken ihrer Organe, insbeson
dere der Räte und deren Fachorgane. Die 
Räte bereiten die Entscheidungen der Volks
vertretungen vor und unterstützen die Tätig
keit der Abgeordneten, insbesondere auch in 
der Wahlbewegung. Wie zu jeder Zeit ihres 
Wirkens sind die Räte und ihre Fachorgane 
auch und besonders in der Wahlbewegung 
verpflichtet, Eingaben der Bürger gewissen
haft und schnell zu bearbeiten, Vorschläge 
und Hinweise zu verwirklichen sowie Pro
bleme und persönliche Schwierigkeiten von 
Bürgern überwinden zu helfen. Vielfältige 
Aufgaben bei der Wahlvorbereitung wurden 
den örtlichen Räten mit den wahlrechtlichen 
Bestimmungen übertragen, so bei der Auf

stellung und Abstimmung der Wählerlisten, 
der Einrichtung der Wahllokale und Sonder
wahllokale, der Vorbereitung von Maßnah
meplänen für den Wahltag u. a.

Es gehört zu den ersten Aufgaben der 
neugewählten Volksvertretungen, die Erfah
rungen der Wahlbewegung auszuwerten und 
Schlußfolgerungen aus erreichten Fort
schritten sowie aus Kritiken zu ziehen.26

7.2.2.
Leitung der Wahlen 
durch Wahlkommissionen
Seitdem bei den Wahlen zur Volkskammer 
und zu den Bezirkstagen im Jahre 1963 
erstmals Wahlkommissionen gebildet wur
den, haben über eine Million Werktätige in 
diesen gesellschaftlichen Organen an der 
Leitung der Wahlen mitgewirkt.

Als zentrales Organ für die Leitung der 
Wahl wird die Wahlkommission der Repu
blik gebildet. Ferner werden Wahlkommis
sionen in allen örtlichen Territorien (in den 
Bezirken, Kreisen, Städten, Stadtbezirken 
und Gemeinden) geschaffen. Für die Wah
len zur Volkskammer und zu den Bezirks
tagen bestehen neben der Wahlkommission 
der Republik nur Wahlkommissionen in den 
Bezirken und Kreisen (§11 Wahlgesetz).

Die Wahlkommission der Republik besteht 
aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, 
dem Sekretär und bis zu 35 weiteren Mit
gliedern. Die Bezirkswahlkommissionen set
zen sich aus dem Vorsitzenden, seinem Stell
vertreter, dem Sekretär und bis zu 14 wei
teren Mitgliedern zusammen. Die Wahlkom
missionen der Kreise, Städte, Stadtbezirke 
und Gemeinden bestehen aus dem Vorsit
zenden, seinem Stellvertreter, dem Sekretär 
und bis zu 12 weiteren Mitgliedern (§ 13 
Wahlgesetz).

Entsprechend dem Wahlgesetz werden die 
Stimmen in Wahlbezirken abgegeben, für 
die jeweils ein Wahlvorstand gebildet wird. 
Die Aufgaben der Wahlvorstände konzen-

26 Vgl. z. B. Empfehlungen des Staatsrates der 
DDR für die Vorbereitung und Durchführung 
der ersten Tagungen der Stadtverordneten
versammlung von Berlin, Hauptstadt der 
DDR, und der Bezirkstage nach den Wah
len am 14. Juni 1981 (Informationen für ört
liche Volksvertretungen).
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